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22O Ein und dreißigstes Buch .

Ein und dreißigstes Buch.
Von 1724 — 1727 .

Erster Abschnitt .
§. 1. Die Kaiserliche Commission setzet einen peremtvrischr«

Termin zur Einbringung der unbedingten Paritionsanzche
an , § , s . macht nach adgclanftnem Termin mit der Epecutio»
dadurch den Anfang, daß sie dem Mminiffratiaiiscollegio , dit
Siegel abfodcrt , demseibeu die Hebung der landschaftliche »
Gefälle untersaget , und ihre Vcr -ammlungen verbietet , §. z.
und veranstaltet einen neuen Landtag Auf dleieni La>M
wird das ganze Administrationscollegium abgeseyet G
werden andre Administratoren und andre ständische Ossicm-
ten eingemählet. §. 4 - DaS neue AdminikrationseollegiW
wird in Aurich eingerichtet. § 5 . Das alte hält sich in Em¬
den in Aclivitckt . Go entstehet ein doppeltes Ädministra«
tionscolleuium , das alte in Emden , das neue in Aurich .
8 . 6 Der König von Preußen und die Generalstaaten vcrjW
ken ihre Garnisonen in Emden, und erklären sich zur Neutra¬
lität bei de » ostfriesischc « StrcllSgteiten . K. 7 . Die Accise
wird sowohl in Emden als in Aurich verpachtet. §. 8 . Die
Emdisch - ständische Garnison rücket nach Leer , um sich dei
dortigen Pachtcvmtoir« zu bemächtigen . § - y . Auch läßt dtt
Fürst , dieses zu verhindern , seine Miliz nach Leer marfchim ,
Hieraus entstehet im Angesicht der Kaiserlichen Kaive HtzM
baS erste Blutbad zwischen den fürstlichen und den Em¬
disch , ständischen Truppen Die Emdische Miliz räumst
den Flecken Leer und zieht sich nach Linden zurück K >e.
Der Fürst erklärt die Emdische Garnison , so bald sie rvickk
«uSrücken wird , für Vogelfrey.

H . i .
st724Z » H ^ ie diese Kaiserliche Decrete und Rescripke

eingegangen waren , setzte die Kaiserliche
Commission zu deren Publikation den 2 ; Oktober

an . Zugleich wurden die ungehorsamen Stände

X
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! nochmals peremtorisch zur Einbringung ihrer Pari - 17 - 4
! tionserklärung und Anerkennung der Kaiserlichen

Commission vsrabladet . Bei Eröfnung dieser Der -

fammlmig suchten die Commissarien das Vergeben ,
daß durch die Kaiserlichen Decrete die Privilegien

i und Freiheiten des Landes untergraben würden , zu
entkräften . » Nie , sagten sie , wäre es die Inten¬
tion des Kaisers gewesen , Jemanden um seine Rechte
und wohl hergebrachte Privilegien zu bringen . Auch

j hätte sich der Fürst großmüthig erkläret, nichts wider
die Landesaccorde und deren richtige Juterpreta -

! tion zu verlangen . Sie wollten daher nunmehr die
! Submission auf die Kaiserlichen Decrete gewärti¬

gen . " Der Doctor Homfeld , als SyndicuS und
! Consulent der Stände , erwiederte , daß die Stände

sich nie eines Ungehorsams gegen Sr . Kais . Majest .
^ zu schulden kommen lassen , und daß sie auch noch
! erbökig wären > sich den Kaiser !. Dekreten , in so
^ ferne sie mit den beschwornen Akkorden rurd mit der
! Landesverfassung stimmten , zu unterwerfen . Dies
^ und nichteine völlig unbedingte Unterwerfung wäre

auch unstreitig die Meinung der neuen oder soge -
i nannten gehorsamen Stände gewesen , die ihre Pa -

sitionsanzsige bereits übergeben hätten . Man
! frage nur , fuhr er fort , jedes einzelne ständische
! Glied , ob es bei Ausstellung einer Submissionsacte ,
j die Idee gehabt habe , daß er aufdie Landesverfas¬

sung , auf die so cheuer erworbenen und heilig be¬
schwornen Verträge , und alle ihm zu statten kom -

^ wende Rechtswohlthaten habe Verzicht leisten wol - ^
len ./ In demselben Ton sprachen Administrator

'

von dem Appelle für die Ritterschaft und der Syn -

^
dicus Heslingh im Namen der Stadt Ensden . In -

! dessen hakten sich drei Mitglieder der" Ritterschaft ,
i

der in Wien anwesende Burchard Philipp Graf
- Fridag
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r ? 24 Fridag von Gödens , der ritkerschaftliche Admini¬

strator Freiherr Franz Ferdinand von Kniphaustn
Lütetsburg und der Hofgertü - kSassesfor Gerhard

'

Moriz von Clostcr , erster völlig unbedingt , letztere
im Vertrauen , daß die Landesvertrage sollten auf¬

recht erhalten werden , den Kaiserlichen Decretm

Lurch schriftliche Anzeigen unterworfen . Für die

gehorsamen Stände traten für Norden der Bürger¬

meister Wenkebach , für Aurich der Bürgermeister
Grems und für die fünf Aemter , die sich submittirek

hakten , deren Consulenk , der Doctor Matthias von

Wicht auf . Leßtrer sprach : » Wenn in der ganzen
Welt keine Treue , kein Glaube mehr wäre , so müßte

sie doch bei einem römischen Kaiser seyn . So hätte
Carl V . sich geäußert , so hätte er gehandelt . Eben

dieses Zutrauen hätte er zu dem ihigen glorwürdig -

sten Kaiser Earl V ! . Sein Wort , seine Zusiche¬

rung , daß durch seine Verfügungen Niemand an

seinen wohlhergcbrachten Rechten gekränkek werden

sollte , müßte jeden wohldenkenden Ostfriesen be¬

ruhigen . Gestützt auf dieses Zutrauen , hätten die

gehorsamen Stände diese Decrete um so viel mehr

angenommen , weil sie die so längst erwünschte Ab¬

stellung der Unordnungen nun bald erwarten könin

ten . Man sträubte sich nur deshalb wider die Kai¬

serlichen Decrete , weil diejenigen , die sich die größte
Macht unter den Ständen anmaßten , (die Emder, )
darin zu einem billigen Beitrag zu den Landöslaste »

angehalten worden , und die Misbrauchd , worunter

Vorzüglich der dritte Stand , der das mehrest « cow

tribuirte , leiden müßte , abgestellek werden sollten/

Diesen letztem Vorwurf zu entkräften , erklärten

sich die beiden ritterschafckichcn AdMimsirütoren öon

Kniphauftn und von dem Appells —
, es waren

keine andre Administratoren gegenwärtig
' -- baß
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das Administrationscollegium erbötig wäre , diel724
Landrechnimgen von - ? si bis 1724 jedoch ohne
ständische Präjudiz der Kaiserlichen Commission zur
Durchsicht vorzulegen . Sie zeigten dabei an , daß
freilich viele Posten hätten ersparet werden können ,
daß aber solches in der bisherigen Verfassung und
nicht in der Verwaltung beruhte . Zu ihrem Pri «
vatnuyen hätten die Administratoren keine Gelder
verwendet , und öfters selbst ein bestimmtes Menage -
reglement gewunschet , und dieses wäre bei der jüng¬
sten Lantzrechnlingsversaminlung am r 0 May dieses
Jahres zu Staude gekommen ( g) . In der Haupt¬
sache wiederholten besonders der Administrator von
dem Appelle / der Syndicus Heslingh und der
Docker Homfeld ihren vorigen Vortrag , daß die
rechtmäßigen Stände sich nur in so ferne den Kai¬
serlichen Decreten submiktiren könnten , als solche
mit den LandeSverkrägen ubereinstimmken , wie auch ,
daß sie sich noch immer zu einem Vergleich bereit
fänden - Dieses hätten sie jüngst dem Kaiser vor -
tragen saßen , und erwarteten darauf eine allergnä -
digste Resolution . So seltsam , als unerhört wäre
es , ermjederte der Canzler Brenneisen , wenn man
über eiste sbgeurtheilte Sache , in dem Moment ,
wenn die Execukion angehen sollte , sich zu einem
Vergleich erbieten wollte . Dieses Anerbieten und
die limmrten Pagitionserklärungen zielten nur blos
dahin ab , die Kaiserl . Deerete wendig zu machen ,
oder hoch aufzuhalten . Diese von dem Canzler
Brenneisen erwähnten und von der Ritterschaft ,
von Emden , und einzelnen Eingesessenen aus den
Aemrern abgegebenen Paritkonserklärungen lauteten
gusueuur et guantum cis iure , oder so weit die Kai «

ser-
(s) Es stimmte fast überall mit dem am r6 Jul . 1721

: gemachten MenaZeregiement überein .
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innerlichen Decrete mit den Landeöverkrägen überein

kommen , oder provisorisch , bis man sich über die !

Streitigkeiten wird beglichen haben , oder mit Vor .

behalt der ständischen Gerechtsame , und hierauf be¬

zogen sie sich wieder . Die Kaiserliche Commission

gab hieraufzu erkennen , daß sie solche bedingliche
und eingeschränkte Paritionsanzeigen nicht anneh¬
men , auch sich mit den vorgeschlagenen gütlichen
Tractaten nicht befassen könnte . Sie verlangte
eine unbedingte Annahme der Kaiserlichen Decrete !

ohne Restriktionen und Reservationen . Solche

Paritionsanzeigen wollten sie noch zum Ueberfluß
am 4 Nov . erwarten . In deren Entstehung droh,

ten sie , in contumaciam zu verfahren (b) .

§ . 2 .
Die Drohungen der Kaiserlichen Commission

würkten die Submission vieler Eingesessenen . Selbst
die beiden Erzpatrioten , die gewesenen Norder

Bürgermeister Palms und Kettler , unterwarfen

sich ganz unbedingt den Kaiftplichen Dekreten , und

den Commissarischen Verfügungen ( c) . Nach ab-,

gelaufenem peremtorischen Termin machte die Kai -, !

serliche Commission unter dem ,r i November dem

Administrationscollegio bekannt , daß sie sich nun-

mehr gemüssiget sähe , die Kaiserlichen Befehle zn

exsquiren . Sie gaben den Administratoren auf

sich aller Hebungen der landschaftlichen Gelder zn

begeben , sich aller Conventikeln zu enthalten , und

das landschaftliche Siegel längstens gegen den 2i

Novemb . einzusenden . Auch ließ sie den ersten

landschaftlichen Secrekair Zernemann verabladen ,

sich über einige Puncte vernehmen zu lassen , und
com -

( b) Landsch . Acten -

( c) Zpecies fM in den Beylagen x . n und ls . ^
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coMmifsarische Vorstellungen zu gewärtigen . Von ^ stzder ersten commistarifchen Resolution appellirten die
Administratoren an den Kaiserlichen Reichshofrath ,
ließen diese Appellation durch Notarien der Com¬
mission iusinuiren , und wider alle Beeinträchtigung
in dem ihnen anverkrauken Amte prokestiren . Wegen
der Verabladung des Secretair Zernemann ant -
warteten sie , daß eine solche Citation nach einer In .
quisitivn schmeckte , wozu aber bei dem vorliegenden
Fall weder entfernte noch nahe Indicia vorhanden
wären . Da auch der Secretair nach seiner be .
schwornen Instruction die Arcana der Stände und
des Collegii nicht offenbaren dürste und könntess
baten sie die Commission , den Secretair und andre
landschaftliche Officianten mit dergleichen Inquisi¬
tionen zu verschonen . Eine wiederholte commifsa .
rische Verabkadung veranlaßte das Collegium , auch
davon an denReichshofrath zu appelliren ( cl) . Durch
ein unter dem n Novemb abgedrucktes Patent
Machte die subdelegirte Cominifsion den sämmtlichert
Eingesessenen bekannt , daß die ordinair Deputirten
und Administratoren sich in der ihnen « erstatteten
Frist zu einem unbedingten Gehorsam und ParitioN
der Kaiserlichen Dekrete nicht erkläret - hätten . Sie
Untersagte daher allen Eingesessenen , keine Schahun .
gen an die ungehorsamen Administratoren oder all
den iandrentmeister , bei Strafe doppelten Ersatzes ,
abzuführen , und gab den sämMtlichen Pächtern ,
Executoren und Schatzungshebern auf , die bereits
erhobenen und noch in ihrer Casts beruhenden Gel «
der , bis auf fernere Verordnung , zurückzuhaltett ,und bei Skkafe doppelter Bezahlung keine Gelder
an dasAdminisirationscollegium abzuführen . Dantt

schrie »
( ch Landfch . Acten .

Vstfr . Gesch . 7B . . H
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r724schrieben die Commissarien auf den 2 z November

einen Landtag aus . Auf diesem Landtag sollten die

dazu verabladeten gehorsamen Stände sich über die

mit dem Administrationscvllegio vorzunehmende
Veränderung , und dann über die Execukion der

sämmtlichen Kaiserlichen Dectete berathen , und

zweckdienliche Schlüsse fassen ( e) .

§ . z .

Bei Eröffnung dieses ausgeschriebenen Land,

kages ließen die subdelegirtcnCommissarien dieLand -

tagspropositionen verlesen . Diese betrafen vorzüg¬

lich die Wahl neuer Deputieren und Administrato¬
ren , die Verlegung des Collegii von Emden nach
einem andern Orte , die dem Fürsten durch Ansetzung
eines Jnfpectors anzuvsrtrauende Oberaufsicht über

die Landesmittel , die Abführung der fremden Trup¬

pen , und die Aussetzung eines hinlänglichen und an¬

ständigen Beitrages für den Fürsten . Das Proto¬
koll wurde dieseömal , da sich die beiden landschaft¬
lichen Secrekaire nicht submittiret hatten , durch
einen Notarius Wilde abgehalten . Obgleich die

ganze ständische Versammlung aus solchen Gliedern

bestand , die sich den Kaiserlichen Decreten unter¬

worfen hatten , so fehlte es doch nicht an Debatten .

Ob das Aerarium nach Aurich , Leer oder Norden

verleget werden sollte ? Ob dis Städte Norden und

Aurich jede einen besonder » Administratoren haben

sollten ? Da vorhin nur einer beide Städte repräftn -

kirender Administrator in dem Collegio saß ; ob die

Stadt Emden provisorisch bis sie sich submitkiren
würde , oder auf ewig nach den Aeußerungen des

Canzler Brenneisen von der Administratur ausqe - !

schlossen

(e) Sammlung Ks !s. PatiNte .
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schlossen bleiben sollte ? Ob der dritte Stand befugtr ?^
sey - einen besonder » Syndicum auf landschaftliche
Kosten zu halten ? Die Erörterung dieser und ande¬
rer Fragen veranlaßten öfters hitzige Ausfälle von
allen Seiten . Ich kann mich mit allen diesen Strei¬
tigkeiten hiev nicht befassen . Ich setze nur das Re¬
sultat der ständischen Schlüsse hieher . Man be¬
schloß die Abführung der preußischen Miliz auf die
bestmöglichste Weise zu bewürben . Man setzte dem
Fürsten vorerst , bis sich die Landschaft einigermaßen
erholen würde , jährlich öooo Rthlr . Subsidien aus .
Man einigte sich über die Verlegung des Aerarii
von Emden nach Aurich . Man gab den Städten
Aurich und Norden vorerst die Ansetzung zweier Ad¬
ministratoren zu und bestand auf die Entlassung der
vrdinair Depukirten und Administratoren , wie auch
der sämmtlichen Officianten des Collegii . Die bis¬
herigen Administratoren waren von der Ritterschaft
der Freiherr Franz Ferdinand von Inn - und Knip »
Hausen Lütetsburg , und Heinrich Bernhard von dem

- Appelle , Häuptling zu Midlum , aus dem Städten -
stände für Emden , Thomas Paine , für Norden
und Aurich (5) der Auricher Bürgermeister Solling ;
und aus dem dritten Stande Coob Jbeling von
Rheden und Warner ter Braek . Landsyndicus oder

^ Advocatus Patriä war der Petkummer und Jen -
uelter Gerichtsschulze , Doctor Sebastian Anton

j Homfeld , Landrentmeister Cornelius Sluiter , erster
! Secretair Doctor Zernemann , und zweiter Secre -

tair Eberhard von Wingene . Freiherr von Inn -
! P 2 und

(k) Emden hatte bisher einen beständigen Admini¬
strator , Norden und Aurich alternirten aber mit
dem dritten Jabre , da denn der zeitige Administra¬
tor einer dieser Städte beide Städte repräsentirte .
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? 724und Kniphausen ( Z) behielt allein als Administrator

in dem neu einzurichtenden Collegia seine Stelle .
Die zweite ritkerschaftliche Admimsträtur . blieb noch

zur Zeit unbesetzt . Dieses rührte daher , weil vor -

gedachter Freiherr anwieß , daß die neue Wahl eines

ritterschaftlichen Administratoren , der Verfassung
gemäß , nur auf einem Rittertags vorgenommen ,ver.
Den könnte . Dann war er aus der Ritterschaft nur
allein anwesend . Daher trug sich auf diesem Land¬

tag der besondere Fall zn , daß nur zwei Stimme »,
nämlich eine von dem Städtensiaude , und dieast .
dre von dem dritten Stande vorhanden wäre ».
Denn der Freiherr von Kniphausen erklärte selbst,
daß er , als einziges Mitglied , nicht für seinen gan¬
zen Stand stimmen könnte , sondern nur seine Pri -

vatmeinungen äußern wollte . Zu städtischen Ad¬

ministratoren wurden der nordische Bürgermeister
Ludwig

<8> Zwar hatte sich der Freiherr von Kmphaiis»
fubmitkkret , er suchte inoess n bei öffentlichen Ver¬
sammlungen die ständische Gerechtsame aufrecht j>i
hakten , und die Wunden, wenn sie unheilbar warm ,
zu lindern . Eben darum wurde er , odschon tt
sich srrbmittirer harte , von den alten Standen und
selbst von seinen vorigen Collegen mit aller Echo- !
nung behandelt und geschatzet . Sie , die vorig»
Administratoren, nannte» ihn einen Mann von bi-
kannter Dexkcritär. Selbst das neue Collegium
war nicht nach seinem Geschmack . Selten wohnt!
er den Sessionen bei . Am 5 Mai 1725 kurz vor
feinem Abstcrben , schrieb er unter andern an dik
Kaiserliche Commission s «Ich kann nicht- einM .
wie ich meinem Stande und dem Lande einig»
Nutzen leisten kann , weil ich von der Rirkerschafl
ganz alleine,da bin , und keinen speciglen ColW
habe, ich also leider ! allezeit mich überstimmen lei¬
sen muß, und wie Cicero sagte : /mr lruüi-s Mn-
tienclum , Ml üne ul ! r>graviliite gstimkienöuui .« O
genörhigte Anzeige g. n .
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! Ludwig .Wenkebach und derAuricher Bürgermeister 1724
! und Apotheke!.' Thoinas Grenrp ernannt (st) . Die

neu erwählten Administratoren des dritten Standes
waren der Doctor Dodo Fridag yop Hage und Otto
Pley von Horsten (i) . . .Die Landrentmeister - .Stelle
wurde Bernhard Heinrich Syfken und daß erste
Secretariat demAdvocatenRicolaus Philipp Ennen ^
cmvertrquet . Die Besetzung des zweiten Secreta -
riacs hie .lt .man noch zur Zeit unnöthig . Auch wurde

! kein allgemeiner Landsyndicus ernannt ; indessen
setzte , der dritte , Stand/ , jedoch unter Protestation
des Städtenstandes in Absicht eines auSzuWenden
Hehasteß , den Doctor Mathias von Wicht zu ihrem
Syndiepö an . Weilauch die bei dem Emder Col .
legio angesestken beiden Procuratoren , die Schatzuwgs - '

executoren, der Pedell und die Boten sichmchtsub -
mlttiret hatten , so wurden auch diese übergangen ^
und an deren Stslle neue erwählet . Auch wurden
statt der vorigen neue ordinair Deputirten bestellet .

P z ' ' Zn .

(b) 'Die vorigen Administratoren dieser beiden Städte
' Bürgermeister Palms aus Norden , und Solling

aus Aurich , obschon ste sich unbedingt fubmitkirct
, chatten , wurden also bei dieser neuen Wahl vorbei»

gegangen.
,(i) Diese beiden dritten Standes Administratoren

.
'

. hatten sich erst submittirek , und danu ' tvleder diese
. Submission revocirek. So lautet ihreRevoeation

. . . . .. vom ig Mai 172-; : „Wir urkunden und bekennen
» hisinit , daß wir 'dis übereilig herausgegebene Er «

. . »klärung , rheils nicht frSywillig , theils nicht mit
"gutem Vorbedacht herausgeqeben haben . Wir
»revociren sie nochmalen , erklären sie für unkräf«

^ " tig , und versprechen unftre Handlungen den Ac«
»worden gemäß cinzukichten » Äbgenökhigte An-

. ' - - zeige p , Z . — Und nun hatten sie sich wieder fub«
mittiret. Wie schwankend waren doch einige stän¬
dische Mitglieder!
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lZu einem Inspektor des Collegii ernannte der Fürst
seinen Drosten in Emden , Haro Burchard von
Freitag ( K) . 2lin r 6 December ertheilten die Kai¬

serlichen siibdelegirten Commissürien den Landtags ,
abschied ( !) . Dieser entsprach , wie man leicht er¬
achten wird , völlig den Schlüssen dieser ständischen
Versammlung ; nur wurde darin den Ständen
empfohlen , den Beitrag für den Fürsten bei nächster !
Zusammenkunft zu erhöhen , und der Streitvunct
über die Salarisirung eines besondern Syndici des

'

dritten Standes zur gütlichen Behandlung , oder

zur Kaiserlichen Decision verwiesen ( m > Weil der
Doctor von Wicht sich als einen geschickten und in

Landessachsn erfahrnen Mann zeigte : so wurde er
'

bald nachher von den drei Ständen als allgemeiner
LandsyndicuS angenommen , wodurch dieser Streit -

punct von selbst gehoben wurde . Wie die Emder
und ihre Adhärenten über diesen Landtag gedacht
Haben , läßt sich leicht vermuthen . Der Verfasser
der Piece : Emdens Recht und Unschuld , -schreibt
in seiner gewöhnlichen Wallung darüber : „ Op ckoe-

„ ren UanliäsA moAke bliemancl boomen , sl« äis
„ ste ksilerl . Oommisiarien ob Vorstel . I^ inistera

„ keuchen na baar rin en XVüle te rin , roo clatsie
„ Voorxtansteren van en Usncisgerecsitigbeiä
,, ^ asr toe niet konclen keimen , che buiken ciisy
„ 6oor opsntl ^ke katenten excluöcert v 'gren .
„ Oeeze nieu ^v gebabbene en roo gonasmöe sisnüz -

„ «tonclen , Vvsr van bet 6etr>! en Ousliteit boven
„ maten gering was , -Mierclen van äe Leeren
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j „ milsi. en Vorstei . kkinistern wonäeriyk Aeosres- i ^ L^

„ sert, /.oo äst niet Listen , vvat kkecl en AL-
^,vvoräen . — Deesen vvisräcn äsnn voorAesteit ,
„ ok msn niet bebooräs niewe k>snä8äeputecräen
„ en Aätninilirstoren macken , en äe l^snäsessts
„ uit Dmäen ns Aurick verieZAen. Deere eäels
„ Deereu woräeuäe stattert , cist dnäeri ^ks

„ Zroote bannen konäen vvoräen , wsren ^vel bsst

„ met äst Voorstel cenr , en äeeiäen ässrom 6s

„ l .snäsbeäicninAen roo Zetrowixk onäer bsar uit ,
« 6st ns blismsnä van 63k AerinZe 6ets1 over -

„ scboote , en äie uit bssr keliääel Aeeli^esräe niews
„Deeren Aäministrstoren waren 00k haart Aeresä
„ met k.z' k en Liele te besorgen , äst äs hsnärcsils
„ cot Surick mvZte kamen (m) ."

§ 4 -

Noch an dem nämlichen Tage, wie der Land-
tagSabschied publiciret war , wurde das neue Colle¬

gium inÄurich eingerichtet . Der Canzler Verrichtete
selbst die Incroduction . Nach der vorgeschriebenen
Eidesformel verpflichteten sich die Administratoren ,
sich in allen Stücken bei der ihnen anvertrauten Be¬

dienung nach denen am iZ Aug . i ? 2l , 18 Aug .
1722 , und n Jun . r ? 2 ? ergängsnen Kaiserlichen
Decreten , und den nachfolgenden Kaiserlichen Ver¬

fügungen zu richten , sodann sich nach den ostfriesi -

fchen Landesverträgen , jedoch mit Verhütung allen
Misbrauches und eigenmächtigen ^ den besagten Kai - ^

serlicheu Decreten widerstreitenden Auslegungen ,
treu und fleißig zu verhalten . Weil sich die Stände
mit den Commistarien über eine dem Inspektor zu
ertheilende Instruction nicht hatten einigen können ,
so wurde dem Jnspectop , (dieser wurde ebenfalls » er«

^ P 4
'
pflich-

( m) Luiäeus kec !u en Onscbulcl p . HZ .
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I ? 24pflichtet, ) eine provisorische Instruction zugestellet .

Diese Instruction ging vorzüglich dahin , daß zwar
der Jnspector sich bei den Sessionen eines Voti ent .
halten , indessen dahin sehen sollte , daß dis Gelder
richtig berechnet und zu dem bestimmten Gebrauch
verwendet würden . Die übrigen Officianken wur ,
den von den Administratoren in Eid genommen .
Nun fehlte dem neuen Administrationscollegio noch
das landschafcl . Siegel , denn die alten Administra¬
toren wollten sich durchaus nicht bequemen , solches
abzugeben . Diese Schwierigkeit war auch von der
Commission in dem Landtagsabschied gehoben . Dem
Auricher Collegio war darin verstattet , sich ein neues
Siegel mit der Jahrzahl , 724 anzuschaffen (n ) ,

§ - 5 -

Durch diese Verfügungen der Kaiserlichen Com «
Mission ließen sich die alten Stände von dem Wege ,
den sie einmal betreten hatten , nicht ablenken . Auch
blieb das bisherige Administrationscollegium ix
Emden in seiner Aktivität . Sv gab es denn nu»
ein doppeltes Administrationscollegium , das neue
in Aurich , das alte in Emden . Von diesem letzte¬
ren waren zwei Glieder abgetreten , der Freyherr
von Kniphausen , der nun ein Mitglied des neuen
Collegii war , und der Auricher Bürgermeister Sol¬
ling , welcher sich ebenfalls submittirek hatte . Bei
dem Emder Collegio blieben also nur vier Admini¬
stratoren über , von dem Appelle , aus der , Ritter¬
schaft , Paine von der Stadt Emden , ter Brack und
von Rheden von dem dritten Stande . Der rikter -
schastliche Administrator von dem Appelle war ein
helldenfender Mann , und hatte Muth genug , seine
Überdachten Plane durchzusehen . Mit Beirach

. Mi «!
( n) 8ß . fqM i« den Peil . y . 12 - 17 »
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zweier gewiegten Männer , des Doctor Homfeld » >1- 1724
des Secretair Zernemann , lenkte er den Gang
aller Handlungen . Auch hatte er in der noch be -
stehenden geheimen Deputation den Vorsitz , Hierin
war der Emder Syndicuö HeSlingh vorzüglich sein
bester Mitarbeiter . Kurz , ohne ihn wurde nichts
vom Belang verabredet , beschlossen und vollzogen .
Dieses war so wohl bei dem Hofe , als überall in
dem ganzen Lande bekannt genug . Daher nannte
man die nachherigen Landesunruhen , wie die bluti¬
gen Auftritte erfolgten , damals , so wie noch auf
den heutigen Tag , den Avvel - Kriea . Von dem ,

- *
Auricher Collegio bemerke ich , daß darin der so sehr
geschickte und in der gelehrten Republik bekannte ' ^ 7 "

.^ , ^
Doctot von Wicht die Feder führte . Dieses Ami * . ^ »" - 4,
cher Collegium verlohr durch das bald nachher er * -
folgte Absterben des Baron von Kniphausen vieles
von seiner Autorität , indem dis ritterschafcliche
Stelle unbesetzt blieb , und eö also keinen Repräsen *
tantsn der Ritterschaft hakte . Dieses Auricher Col - «
legium nannte sich immer in seinen Aufsätzen und -A / ^
Verordnungen das Lucckorikste ogsssrea bestellte Col * ^ ^ 7 P
legium , - und das Emder gab sich den Titel , das ^
accordenmäßige Collegium ; Da nun so wenig das ^ '

>
Auricher als das Emder Collegium nachgeben wollte , > <,> >>»» »,/ - !
da jedes die Administration der Landesmittel zu be .
hallpten suchte , uud beide Collegia in dem Lande ^
ihren Anhang hatten ; so mußte „ othwendig ein per »
wMter Zustand erfolgen . /

. H. 6 .
' ' Weder der König von Preußen , als künftiger
Succeffor , wenn die männliche Linie des fürstlichen
Hauses aussterben sollte , noch die Generalstaaten ,
als Nachbaren und Credstoren , konnten den Ruin

P 4
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r ^ gdieses durch dis Wasserfluthen schon an den Rand

des Verderbens gebrachten Fürstenthums mit

gleichgültigen Augen arischen . Sie blieben arijh
nicht ganz unthätig . So ließen die Generalstaä -

ten am z Decemb . ihre Garnison in Emden mit
drei Compagnien verstärken , und am 21 desselben
Monats rückten unter Anführung des Obersten von

Dossow dreihundert Mann preußischer Infanterie
aus Minden in Emden ein . Dieser Oberste von

Dossow wurde nun , statt des Oberstlieutenant von

Freitag , Chef der preußischen Miliz in - Emden .

Ich bemerke nur noch , daß der König in dem fol¬

genden Jahre dem Obersten Bestie das Commando

der in Emden liegenden preußischen Truppen über¬

tragen habe . Die Absicht des Königs von Preußen
und der Generalstaaten bei der Verstärkung ihm
Truppen scheint indessen nicht so wohl gewesen zn
seyn , die alten Stände und das Emder Ädmini -

strationscollegium wider den Fürsten zu unterstüherr .
als die Stadt Emden , worin sie ihre Bejahungen

hatten , für einem Uebersall zu decken , und dann auch

ihren Ermahnungen zum Frieden mehrevn Nach¬
druck geben zu können . Daß der König an den

ihigen Streitigkeiten keinen thätlichen Antheil neh¬
men wollen , gehet aus dem Königs Antworksschrei -

Len vom 16 Jan . 1 ^ 25 auf die von dem Fürsten

angebrachte Beschwerden über dis verstärkte Miliz

hervor . „ Im übrigen — heißt es in dem Schluß —

„ laß ich gerne geschehen , daß ein so considerablek

„ Theil der Noblesse sich dergestalt , wie Ew . ibd .

„ berichten , submittiret , und ist meine Meinung nie

„ gewesen , dieselbe wird auch ferner nicht seyn -, Js -

„ manden davon abzuhalten ; sondern ich lasse einem

„ Jeden darunter seinen freien Willen . Ich ver¬

sichere Sie auch , daß das Sejour meiner wenigen
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„ Leute alldort im Lande männiglich und besondersr724
„ Ew . Lbd . unschädlich seyn solle . " Eben so wenig
wollten die Generalstaaten , obgleich sre die Manu -
ttttknz der Landesverträge übernommen hatten , den -
alten Ständen die starke Hand bieten ( o) . Sie
beschlossen vielmehr unter dem 19 Jan . 172 ; sich
bei den ostsÄesischen Irrungen neutral zu halten ,
und keiner Parthey beizutreten (x) . Durch Wei -
siingen und Ermahnungen an den Fürsten und an
die Stände , und durch Vorstellungen an dem Kai¬
serlichen Hofe suchten sie nur die Ruhe wieder her¬
zustellen , und das glimmende Feuer zu ersticken.
Dies wird sich in der Folge näher entwickeln .

§ . 7.
Unter dem 18 Decemb . . machte die Kaiserliche

Commission allen Eingesessenen durch ein öffentliches
Patent bekannt , daß das Collegium nach Aurich
verleget sey , und dorten neue Administratoren be¬
stellet worden , „ damit — wie es ferner in dem Pa -
tent lautet — „ sich männiglich mit Entrichtung
„ derer rückständigen auch künftig einzuwilligenden
„ Schatzungen , sowohl die Pächter mit Ablegung
„ derer schuldigen Pachten , darnach gebührend ach-
„ ten , und selbige nirgends anders , als nach Aurich ,
„ an das neu bestellte Collegium und den Landrent -
„ meister Siefken liefern , nicht minder ihre etwa
„ habende Klagen und Suchen , in denen für das
„ Collegium gehörigen Sachen , daselbst einbringen ,
„ bei Vermeidung willkührlicher Strafe , und daß
„ hierüber dasjenige , so dem zuwider , nach Emden
„ an die vorigen widerspenstigen Administratoren
„ geliefert wird , von den Conkravenienten anderweit

« ein -
(0) Landsch . Acten.
(?) §xee. tsÄl in den Beil. ? . 2».
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r724„eingebracht werden solle . " Dann ^ setzte das

neue Auricher Collegium die Verachtung .der ac-
cisbaren Waaren vom s Febr . bis 2 August auf de»

172527 Jan . » 72 5 an . Es ladete dazu die Pachtlustige
nach Aurich ein . Dagegen ließ das alteEollegluyt
die Acciseverpachtuiig ebenfalls publicrren . - Zwar !
traten die Emder am .2 3 Jan . nochmals», den . Für «
sten in einer Bittschrift um die gütliche Beilegung
aller Irrungen an , und zwar in der Art , - daß bel ,
Entstehung der Sühne alles in ü »ru guo bleibet,,
und sowohl dem Fürsten , als den Ständen ihre >
Rechte Vorbehalten werden sollten ; das Ministerium !
gab aber diese mit einer mündlichen Empfehlung
begleitete Bittschrift uneröffnet zurück . Es fanden
sich denn nun sowohl in Emden als in Aurich Päch¬
ter ein, und in beiden Coüegiis erhielten die Meist¬
bietenden den Zuschlag (cz) . „ . ,

§ . 8.
Die Kaiserliche Commission machte durch ein

gedrucktes Patent vom i Febr . die von dem Auri«
cher Collegio in den fünf Kluften angenommenen !
Pachter namhaft , und gab aus Kaiserlicher Macht
allen Eingesessenen auf , sich mit Entrichtung d.er
Pachten darnach zu achten , und solche an Niemand
anders , als an die benannten Pächter bei 50 Gold - !
gülden Strafe abzuführen . In eben der Art erließ s
das Emder Collegium ein solches Patent . Es kam !
also nunmehr darauf an , welches Collegium seine >
Pächter schützen und sich in den Besitz der Pachtcom-
toiren sehen konnte . So wie in Emden diePächter !
angenommen waren , ließ das Administrationscolle¬
gium die ganze ständische oder emdische Garnison
mit den vier Capitainen de Nove, Wermelskirchen ,

Andres
' lg) Landsch « Acte ».
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^ Andres «ud Cr amer einschjffen, um sich in den Besitz i/rx

-des 'Leerer Pachtcomkoirs zu setzen. Der Fürst war
.hievon fosört benachrichtiget , und erließ folgendes
Mandat : »Dem bei dem Emdischcn sogenannten
„ Stadrvolk commandirenden Ofsicier , auch allen

! -»übrigen Ofsicieren und Gemeinen wird hiemit bei
' »Verlust Leib , Ehr und Gmh bedeutet und anbe.
» fohlen , daß sie sich Angesichts dieses zurück nach
Ader Stadt Emden verfügen , und sich nicht unter -
»Keheti ' sollen , einige Exccukion, unter welchem

j »Pratext
' es auch seyn möge , zu thnn , oder sonst

! » etwas vorznnchmen . " Ein ähnliches Mandat fer¬
tigte dis kaiserliche Commission aus . Hierin wurde
noch überdem den commandirendcn Ofsicieren der von

' der Stadt Emden ausgestellte Revers vom 28 . April
1620 vorgehalten , wornach diese Garnison für cassirt
gehalten werden sollte , so bald sie sich außer der
Stadt zu einer Expedition gebrauchen laßen möchte .
So wie diese Emder Besatzung am i . Febr . in Leer

' äusgsschiffet wurde , insinuirte ein Notarius beide
Mandate den Ofsicieren. Diese wollten die Insinna -

! tion nicht annehmen . Der Capitain de Nove steckte
- die Documente dem Notarius wieder in die Tasche ,
und fertigte ihn ohne Antwort ab (r) .

§. 9-
! Der Fürst sähe wohl voraus , daß die Capitame

der -Emder Garnison sich durch die Mandate nicht
würden abschrecken lassen. "Er dachte daher auf ernst.
NOM Mittel . Am i . Februar ließ er seinen Oberst»

^ MMlmnk Reinhold Helmerich, Freiherrn von Ungern-
s -Skerubsrg mit r00 Soldaten und zweiKanonen aus

ÄMch nach Leer aufbrechen. Dieser zog bei Loge
Lin Cömmando aus der Festung Stickhausen an sich,

- . / und
(r) Samml . küiserl. Patente und landschaftl . Acten.
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r/azund rückte am 2 . Februar des Morgens in Leer ei».

Er postirte sich an einer Stelle , wo drei Straßen (§)
zusammenstießen . Mittlerweile war die generale Pe -
gelang , das ist , die Visitation und Annotation der
bei den Kaufieuken vorrathigen accisbaren Waaren ,
gemeinschaftlich von dem Pächter des alten und des
neuen Collegii mit Zuziehung eines Nocarii vorge¬
nommen . Beide Pachter hatten eine kaiserl . Salve¬
garde bei sich . Diese gemeinschaftliche Pegelung
hatten die Emder Ofsiciere veranstaltet . Sie glaub¬
ten dadurch ein Temperament zur Ausgleichung zu
treffen . Selbst der kaiserliche Oberste von der Ley
sähe diese gemeinschaftliche Pegelung als ein schick¬
liches Auskunftmittel an , um ein Blutbad zwischen
der fürstlichen und Emder Miliz zu vermeiden . Auf
Veranlassung der Emder Ofsiciere stellte er solches
dem Oberstlieutenant von Ungern . Skernberg vor.
Dieser wollte aber durchaus nicht in eine gemein¬
schaftliche Pegelung geheelen , weil er gemessenen Auf¬
trag hakte , die kaiserl . Decrete , und die von der
subdelegirken Commission getroffene Verordnungen ,
es koste auch , was es wolle , zu handhaben . Weil
der Oberste von der Ley von der kaiserl . Commission
requiriret war . den in Aurich bestellten Pächter unter
kaiserl . Autorität zu schuhen : so ließ er durch einen

Fähndrich die Emder Ofsiciere von der Antwort
des fürstlichen Oberstlieutenants benachrichtigen , und
wider ihr Verfahren protestiren . Auch ließ er dem
Emder Pächter , ( dieser war ein kaiserlicher Soldat ,
und hatte die gesuchte Entlassung noch nicht erhalten, )
anbefehlen , sich sofort bei der Fahne einzustnden .
Gegen Mittag marschirke ein Detachement von 4 »
Mann der Emder Miliz von der Wage , ( hier war

ihr

( , ) Die Pftfferstraße , die Kirchstraße und die Straße
zwischen beiden Putten .
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ihr Hauptquartier ) nach der Pfefferstraße . Den72Z
Dbersttieurenant von Ungern - Scernbrrg schickte dem
aiifuhrsnden Fähndrich einen Trompeter entgegen ,
und warnte ihn nicht weiter vorzurücken oder unter
sein GeschüH zu kommen . Er ließ die Kanonen
laden , und die Soldaten ins Gewehr treten . Hinter
ihnen stellte er eine große Menge bewafncter Bauern .
Diese waren aufgcbokcn , und vor und nach in Leer
angekommen . Bei diesen kriegerischen Vorkehrun -
gen zog - von der Emdcr Miliz die Compagnie des
Capitain Cramer nach der Psejferstraße . Der com -
mandirende Ofsicier , Capitain Cramer , ließ den
Obersten benachrichtigen , daß er durchaus mit seinen
Leuten vorwärts müßte . Der Oberste ließ erwie -
dern , daß sie eine andere Gaste Anschlägen könnten ,
und er nicht zugeben könnte und wollte , daß sie auf
seine Postirung andrängen . Nach vielem Prokestiren
und Reprokestiren , commandirte der Emder Haupt¬
mann , vorwärts ! und ließ seine Leute mit gespanntem
Hahn avanciren . Noch ohngefähr zo Schritt waren
sie von der fürstlichen Postirung entfernet , wie der
Oberste erst die eine , dann die andere Kanone ab -
brennen , und von der ersten Division seiner Soldaten „ / >
die Gewehre Höven ließ . Die Emder gaben ebenfalls
Feuer . Hierauf zogen sie sich nach der Wage zurück .
Der Obsrstlieutenank verfolgte sie mit gefällten Bach -
netten , doch nur auf einige Schritte , weil ein blin¬
der Lärm entstand , daß ein anderes Detachement ihm
in den Rücken fallen würde . So stellte er sich denn
wieder bei seine Kanonen . An Todkkn und Ver¬
wundeten lagen von den fürstlichen Truppen sieben
rfnd vvn der ständischen Miliz zwölfe auf der Gaste .
Mit dem anbrschenden Abend zog die Emdische Miliz
wieder ab . Sie wurde bei dem Piitkenbcrg eings -
schtstek , und fuhr die Emse nach Emden herunter .

An
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A725AN dem folgenden Morgen entließ der Oberste vst> ,

Ungern - Sternberg die aufgebotenen Bauern , und
führte sein Commando nach Aurich zurück ( t) . Die¬
ser blutige Auftritt ereignete sich in dem Angesicht der
kaiserlichen Salvegarde , die aus kaiserlicher Autorität
die Ruhe in dem Lande sichern sollte , und in Leer ihr
Hauptquartier hatte .

§ . is .
Bald nach diesem Vorfall ließ der Fürst am

r 4 . Febr . ein Edick publicirrn . Hierin wurde aus «
gesühret , daß die Emdische Garnison zufolge des
Haagischen Vergleiches von i6oz , der staakischen
Resolution von 16 - 9 und des von Emden » 6zo
ausgestellten Reverses nill ) t aus der Stadt gebrauchet
werden dürft . Der Fürst erklärte deshalb jedes
Commando der Emder Miliz , welches sich außer den
Wällen der Stadt ankreffen lasten möchte , für Vogel «

frey . So heißt es in dem Schluß dieses Edicks :
« Weil die CapikainS so wenig , als die sie ausge «

» schicket haben , weder an den Landesverträgen , noch
» an Unfern darauf gegründeten Mandaten und Re «

» scripcen , sich im geringsten bisher gekehret , und
» sich nicht ge scheuet haben , ihre Hand selbst wider
„ Uns , in der Person unierö commandircen Oberst «

„ lieutenants , gottloser Weift auszuheben / und zn
„ besorgen ist , daß die Urheber sich solcher Frevel -

„ thaten noch ferner unterstehen werden : So befeh¬
len Wir allen Unstern getreuen Unterrhanen hiemik
„ ernstlich , und bei der Pflicht , womit sie Uns , als
„ ihrem angebornen Erb - Ober - und Landesherrn ver«

„ Kunden sind , wenn die besagten Eindischen Stadt «

„Völker
( y Aus der Relation des Obersten von Ungern > Stern «

berg in der kgS . Lpee . Peps . p . 82 . und 86 .
landschaftl . Acten .
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^ Völker sich außerhalb Unserer Stadt Emden in eini - i ^ z„ ger Exekution oder Commando antrefftn lassen , sie
„ als Uebelthärer und Delinquenten zu rractiren , und
„ durch Lautung der Glocken oder sonst zusammen
„ kommen , ihnen auf alle Weise Abbruch zu thun ,
„ und die sie gefangen kriegen , als Uebelthäter anhero
„ an Uns emzuliefern . Und sollen alle Officianten
„ auf dem platten Lands bei rvilikührlicher Strafe , und
„ Unsere Vögte und Gerichtsdiener hierin allen ihren
« Fleiß amvenden , und den Eingesessenen hierin die
„ Hand bieten . " ( u ) Auch ließ die kaiserliche Com «
Mission eine schärft Weisung an den Magistrat in
Emden über den Mißbrauch ihrer Garnison ergehen .
Bürgermeister und Rath verantworteten sich dadurch ,
daß sie bei dem Vorfall in Leer keinen Ankheii gs »
nom men , sondern nur aus Requisition der Administra¬
toren ihre Garnison , wie solches öfters geschehen ,
hätten verabfolgen lasten . Den Administratoren hielt
die kaiserliche Commission in einem andern Schreiben
vom z , Febr . ihr Betragen in den ernsthaftesten Aus¬
drücken vor , und schloß zuletzt : » Da sie, die Admi -
„ nistratorcn , die Emdischs Garnison wider ihre
„ Psticht zu handeln verleitet , und durch dieselbe dis
„ zur Verhütung aller Unordnungen abgeschickte Miliz
„ so freventlich attaquiren lassen , also wird , nebst
„ suSdrückiichen Vorbehalt der hiedurch schon ver -
„ wukcen Straft Ihnen hiemik bei lvoo Goldgülden
« Strafe auferleget , dergleichen Ausschickung der
„ Emdischen Garnison ferner weder vor sich selbst zu
„ unternehmen , noch ans Requisition an Bürger «
» meisier und Rath zu Emden zu veranlassen »" Die
Administratoren erwiderten hierauf schriftlich , daß ,
wenn zwar Emden , nach den LandeSvemägen , nicht

befugt
. (u) Fürst ! , abgedrucktts Edlct .
Vsifr . Gesch . 7L . Q
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i/Lsbefugt wäre , die in dem ständischen Sold stehende

Garnison außerhalb der Stadt zu gebrauchen , den .

noch die Stands oder in deren Namen die Admj .

nrstratoren berechtiget waren , sich derselben wider

alle Gewalttreiberey und Störung des Colleeten .
wertes zu bedienen . Sie bezogen sich auf den Final ,

receß von i66z , auf den Lmdischen Landtagsschluß
von 1618 , und besonders aus die staatische Reso .
lution vom r 2 . Iun . 1719 . Dann entkaiinten sie,
daß die Emder Miliz zuerst das fürstliche Commando

angegriffen habe . „ Es haben vielmehr — schreiben

sie — die fürstlichen Soldaten , ohne die geringste
« Ursache , da ihnen keine Hinderung geschehen , und

« sie wohl versichert waren , daß ihnen kein Finger
„ würde gekränket werden , auf die landschaftliche
„ Miliz mit zwei Kanonen zuerst gefeuert , und theils
„ gefallene Leute , wie sie keinen Widerstand gefunden ,
„ brutalement ermordet , und durch die zu ihnen ge«

„ sellte Leute Plünderung angestellet und Unordnung
„ auf Unordnungen gehäufet , dergestalt , daß deneii

„ guten Einwohnern zu Leer Zittern und Zagen am

„ gekommen , und viele von dannen gestüchtek , und

» ihre Pratiosa anderwärts hinbringen lassen müs «

„ sen . « ( v)

(v) Abdruck eines Commiss . Schreibens vom z . Febr .
1725 . und zweier Schreiben der Administratoren .

Zweiter
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Zweiter Abschnitt.

Z., i . Die Repräsentanten der alten Stände und der Emder
Magistrat reichen der kaiserlichen Commission eine Palsttions «
erklärung ein . Da aber dieseGubmissionsacte von der kaiser¬lichen Commission verworfen wird : §. 2 . Go verwenden sichdie Gcncralstaatcn für die Stände bei dem Kaiser . § . Z. Der
Anschlag , den ritkcrschaftlichen Administrator von dem Appelle

. aufzuheben , mißlinget . K- 4 - Die alten Stände oder die
Renitenten werden von dem ausgeschriebenen Landtage ausge¬
schlossen . §. ; . Der kaiserliche Cammerherr und Gesandte ,

. Gras Fridas von Gödens , kömmt in Ostfrieslanb , um die
Streitigkeiten , durch seine Vermittelung zu heben . Der ihmvon dem Canzler Brenneisen gemachten Hindernisse ebner -
achtet , § , 6 . veranstaltet er eine Versammlung der Ritter¬
schaft . Diese und die Stadt Cmdcn , die dem riiterschaft -
lichen Schluß beitrltt , tragen , nach einer näheren Submis «
fionscrklärung , auf einen allgemeinen ftcyen Landtag an .
1. 7- Die Hitze des Canzlers vereitelt den Plan des Grafenund die guten Aussichten zu einer Sühne . §. «. Worüber
sich der wieder abreisende Gräfin einem heiligen Schreibenbei der Commission beschweret. § y - Das unvorsichtige Be¬
nehmen des Canzlers und seine Rachsucht eröfnet den Weg zurVerzweiflung.

S« -
die alten Stande nun nicht mehr auf Land-

tagen sich vsrsammlen konnten : so wurden die
Geschalte von ihren Repräsentanten , nämlich von
den Gliedern der geheimen Commission , von den
Administratoren des noch fortwährenden Emder Col -
legii , und , bei wichtigen Vorfällen , mit Zuziehung
der alten vrdinair Deputieren wahrgenommen . Diese
Häupter und Repräsentanten der alten Stände konn¬
ten leicht vermuthen , daß der Kaiser die in Leer vor »
gefallenen Feindseligkeiten ungnädig aufnehmen wür¬
de , und auch die Generalstaüten , die sowohl ihnen ,
als dem Fürsten den Frieden so ernstlich angerathen
hakten , den Vorfall mißbilligen würden . Sie und
mit ihnen der Emder Magistrat entschlossen sich da¬
her , sich den kaiserlichen Decreten zu unterwerfen .
Unter dem 12 . Febr . schrieben sie an die kaiserliche

Q 2 sich-
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